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Allgemeine
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XXXV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LV. Jahrgang.
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Verantwortlicher Redaktor: Oberstlieutenant von Elgger.
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Einige Bemerkungen
über das

neue Exerzierreglement für die deut^he
Infanterie.

Das Ende letzten Jahres in Kraft getretene
neue Exerzierreglement für die deutsche Infauterie
kann wohl auch von uns als eine werthvolle
Erscheinung auf dem Gebiete der Militärliteratur,
speziell der Lehre über Infanterieausbildung und

Infanterietaktik, betrachtet werden; findet man

ja in dieser von hervorragendsten und
kriegserfahrenen militärischen Autoritäten Deutschlands

besorgten Arbeit die volle Bestätigung,
dass man auch bei uns mit der Anleitung für
das Infanteriegefecht im Allgemeinen das Richtige
getroffen hat, indem die wichtigsten Grundsätze

für das Gefecht im schweizerischen und im
deutschen Reglemente nahezu die nämlichen
sind.

Nicht ganz so übereinstimmend lauten aber
die Auslegung und die Würdigung, welche

einzelne, wir geben zu weniger wichtige Grundsätze
und Vorschriften des deutschen Exerzierreglementes
bei uns gefunden haben. Wir erlauben uns,
mit Nachstehendem über diejenigen Punkte, bei

welchen wir eine Meinungsdifferenz konstatirt
haben, unsere Ansichten ebenfalls mitzutheilen, in
der Hoffnung, man werde in unsern Darlegungen
nichts Anderes erblicken, als die harmlose

Meinungsäusserung eines Offiziers, der auch schon

ziemlich viel über Krieg und Kriegsbedürfniss
nachgedacht hat. —

Wohl mit Recht betont das deutsche Infanteriereglement

an verschiedenen Stellen in positiver
Weise die Nothwendigkeit einer militärischen

Erziehung, sowie einer Truppenführung in kleinen
wie in grossen Verhältnissen, welche auch in
denkbarst schwierigen Lagen des Ernstkrieges
die Probe auszuhalten im Stande sei. Die Mittel
zur Erreichung dieses Zieles liegen nun in der
Dauer der für die Truppenausbildung überhaupt
verfügbaren Zeit und in einem richtigen
Instruktionsverfahren. Soweit es nun den letztern
Punkt betrifft, so war der bekannte Drill das

bis in die neuere Zeit in der deutschen Armee
mit Vorliebe angewendete Mittel zur Erlangung
einer strammen oder nach neuester deutscher

Bezeichnung „straffen" Erziehung. Dem neuen
deutschen Infanteriereglemente nach zu schliessen,
hat man nun, namentlich mit Rücksicht auf
Zeitgewinn, diesen Boden etwas verlassen; man
ist aber, nach unserer Auffassung, auf dem
goldenen Mittelwege stehen geblieben, was am
besten durch die reglementarischen Vorschriften
für die Anwendung des Marschirens „ohne Tritt"
— nach unserm Reglement „im freien Schritt" —
bewiesen werden kann. Auch das neue deutsche

Reglement hat diese Art des Marschirens
empfohlen (Seite 7, 2. Lemma), wenn man eine

Erleichterung im Marsche eintreten lassen wolle.
Aus diesem Satze eine bestimmte, für alle Fälle
bindende Vorschrift abzuleiten, ist uns dagegen
mit dem besten Willen unmöglich, vielmehr
entnehmen wir aus demselben die Absicht, die Ver-
werthung jener Andeutung dem Ermessen der
Kommandirenden zu überlassen. Noch deutlicher
aber sprechen sich nachfolgende Stellen des

deutschen Reglements gegen eine nahezu
ausschliessliche ins Extrem gehende Anwendung des

sog. „freien Schrittes" aus, es heisst nämlich

auf:
Seite 7x, Ziffer 18G: „Muss nach Ausführung
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